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Zitat von s3g4

50% was? 20 Stunden sind doch 50% von 40 Stunden.

50% der jeweiligen Vollzeit.

Zitat von s3g4

Die PKV wird von der Versicherungspflicht in der GKV aufgehoben. Da bedarf es keiner
Kündigung.

Es gibt Ausnahmen.

Zum Beispiel auch deine Entscheidung, jetzt in die PKV zu gehen. Wenn du nach dem 55. (?)
Lebensjahr eine versicherungspflichtige Tätigkeit aufnimmst, kannst du auch nicht mehr
wechseln.
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